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b) Ullterrichtsergebnisse:
1. Der Stadtplan ist die Zeichnung aller Straßen, Gassen und Plätze

einer Stadt im verjünglen Maßstab.
2. Die Stadt ist die Stätte oder die Ortschaft mit Markt und besonderen

Rechten, den Stadtrechten.
3. Eine Festnng oder eine Feste ist ein (durch Wall, Graben usw.) be-

sestigter Ort.
4. Eine Zitadelle ist eine kleine Festung innerhalb einer größeren.
5. Eine Großstadt ist eine Stadt mit mehr als 100 000 Einwohnern.

c) Zum Lesen:
1. Was der Name „Erfurt" bedeutet.

Der Name wird verschieden gedeutet. Zunächst berichtet die Sage
vom Müller Erpo. Seine Mühle stand an der Furt, durch die er die
Reisenden geleitete. Nach ihm und der Stelle seiner Wohnung hieß der
Ort Erpesfnrt, Auch der erste König Thüringens, die Sage nennt ihn
Erpes, soll der Stadt den Namen gegeben haben. Soweit berichtet die
Sage über die Entstehung des Namens Erfurt. Seine wirkliche Deutung
steht nicht fest. Vielleicht bedeutet Erfurt einfach Gerafurt oder auch
Furt in einem großen Wasser, vielleicht auch Furt in einem Erph, d. i.
in eiuem fließenden Wasser, oder der ältere Name war Eorphesfurt
und bedeutete Viehfurt. Alle diese Erklärungen entsprechen der Wirklich-
keit, denn Erfurt ist von altersher die Fnrtstadt an der Gera.

2. Die Entwicklung der Stadt.

Erfurt gehört zu den ältesten Städten im Reiche. Schon Bonifatius
erwähnt 742 Erphesfnrt. Die alten Geschichtsschreiber berichten, daß
Erfurt aus mehreren Dörfern entstanden sei. Es lassen sich tatsächlich
anch verschiedene Siedlungen nachweisen, so die Siedlung am Petersberg,
die Marktsiedlung an der Gera und die Dorfsiedlung im Brühl. Schon
unter der Regierung Karls des Großen erhielt Erfurt das Stapelrecht
(802) Die Kaufleute, die mit den Slawen jenseits der Saale nnd Elbe
Handel treiben wollten, mußten in Erphesfnrt Niederlage halten nnd
seinen Einwohnern das Vorkaufsrecht einräumen. Damit begann Erfurts
Entwicklung als Handelsplatz. Heinrich I. machte Erphesfnrt zur Burg
und die Einwohner zu Bürgern. Er gab der Stadt die erste UmWallung.
Sie folgte dem linken User des Bergstromes nnd des Breitstromes.

Seit dem Jahre 1000 gehörte Erfurt mit allen seinen Einkünften
dem Erzbischof vou Mainz. Sein Vertreter, der Vitztum (vice dominus),
ließ es sich angelegen sein, den städtischen Grund und Boden zu besiedeln.
Jeder fremde Mann konnte gegen eine geringe Abgabe, einen Erbzins
von gleichbleibender Höhe, Bürger werden. In jener Zeit war die Aus-
Übung der Künste und des Handwerks noch abhängig von den Kloster-
leuteu. Was die Bürger konnten, das hatten sie den Mönchen abgesehen.
Die Bauart der Häuser war die dörfliche. Es waren einstöckige Bauern-


